
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/10/1 96/11/0120
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §38;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/06/30 92/11/0077 1

Stammrechtssatz

Der Partei erwächst aus einem rechtskräftigen Aussetzungsbescheid nach § 38 AVG kein subjektives Recht auf

Nichtbeendigung des ausgesetzten Verfahrens (Hinweis E 21.3.85, 85/08/0031, 0032). Durch die Fortsetzung eines

ausgesetzten Verfahrens vor Beendigung des die Vorfrage betre@enden Verfahrens kann die Partei nicht in ihren

Rechten verletzt sein (Hinweis E 23.4.86, 86/11/0011).
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